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Medieninformation 
106/2023 
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 

13 796 Sorgeerklärungen 2022 bei den Jugendämtern in 
Sachsen registriert 

Im Jahr 2022 wurde bei den sächsischen Jugendämtern die gemeinsame 
elterliche Sorge in 13 691 Fällen von beiden Elternteilen erklärt bzw. in 105 Fällen 
durch Familiengerichte ersetzt.1)  
Des Weiteren übten die sächsischen Jugendämter am Jahresende 2022 
insgesamt 3 070 Amtsvormundschaften für Minderjährige aus. Wenn ein 
Minderjähriger nicht unter elterlicher Sorge steht, aber auch, wenn die Eltern nicht 
berechtigt sind, weder in den die Person noch das Vermögen betreffenden 
Angelegenheiten des Minderjährigen als Vertreter zu fungieren, kommt es zur 
Berufung eines Vormundes. Dabei gab es 2 847 bestellte Amtsvormundschaften, 
insbesondere bei Entzug der elterlichen Sorge, und 223 gesetzliche 
Amtsvormundschaften bei der Geburt eines Kindes durch eine unverheiratete 
minderjährige Mutter oder bei Freigabe eines Kindes zur Adoption. 
Die Zahl der bestellten Amtspflegschaften für Kinder und Jugendliche betrug 
1 421. Insbesondere bei Gefährdung des Kindeswohls sowie nach Scheidung 
oder bei Getrenntleben der Eltern wird die Personensorge ganz oder teilweise 
oder auch die Vermögenssorge auf das Jugendamt übertragen.  
13 126 Kinder und Jugendliche erhielten zum Jahreswechsel von den 
Jugendämtern Beistand auf Antrag eines Elternteils zur Feststellung der 
Vaterschaft und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. 
_______ 
 
1) Nach § 1626a BGB steht Eltern, die bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet 
waren, die elterliche Sorge gemeinsam zu, wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam 
übernehmen wollen (Sorgeerklärungen), wenn sie einander heiraten oder ihnen das Familiengericht 
die elterliche Sorge gemeinsam überträgt. Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge. 

 
Auskunft erteilt: Frau Kühne, Tel.: 03578 33-2174 
Daten sind für das Land Sachsen sowie für Kreisfreie Städte und 
Landkreise erhältlich. 
Weitergehende Veröffentlichungen: 
Statistischer Bericht: K V 8 - j/22  
https://www.statistik.sachsen.de/download/statistische-berichte/statistik-
sachsen_kV8_kinder-jugendhilfe-pflege-beistand.xlsx 
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Kinder und Jugendliche unter Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft sowie mit 
Beistandschaften in Sachsen 2022 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Amtsvormund-
schaft

bestellter
Amtspflegschaft

Chemnitz, Stadt  267        72  281
Erzgebirgskreis  219        93  188
Mittelsachsen  212        114  685
Vogtlandkreis  154        96  576
Zwickau  340        166  663
Dresden, Stadt  263        231 2 158
Bautzen  191        63 1 284
Görlitz  173        111 1 691
Meißen  142        59 1 065
Sächsische Schweiz-
  Osterzgebirge  206        68 1 247
Leipzig, Stadt  559        231  678
Leipzig  217        42 1 671
Nordsachsen  127        75  939

Sachsen            2022 3 070       1 421 13 126
                           2021 2 699       1 385 13 024
                           2020 2 646       1 396 13 359

Kreisfreie Stadt
Landkreis

Land

Kinder und Jugendliche
unter

mit
Beistandschaft

am Jahresende

Sorgeerklärungen in Sachsen 2022 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen 

durch von beiden Elternteilen 
abgegebene Sorgeerklärungen 

(§ 1626a Absatz 1 Nummer 1 BGB)

durch Entscheidung des 
Familiengerichts (§ 1626a 
Absatz 1 Nummer 3 BGB)

Chemnitz, Stadt  871  871      -

Erzgebirgskreis  735  735      -
Mittelsachsen  905  901 4
Vogtlandkreis  675  675      -
Zwickau  858  843 15

Dresden, Stadt       2 339 2 328 11

Bautzen        722  713 9
Görlitz  751  739 12
Meißen       836  816 20
Sächsische Schweiz-
  Osterzgebirge  773  773      -

Leipzig, Stadt      2 869 2 866 3

Leipzig 1 005  999 6
Nordsachsen       457  432 25

Sachsen            2022 13 796 13 691 105
                           2021 15 087 14 969 118
                           2020 14 727 14 648 79

Kreisfreie Stadt
Landkreis

Land

Davon
Begründung der 

gemeinsamen Sorge nicht 
miteinander verheirateter 

Eltern


